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II Anregungen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange  
gemäß § 4 (2) BauGB i.V.m. § 4a (3) BauGB 

 
BUND OV Königstein-Glashütten  
Milcheshohl 27, 61462 Königstein 
Schreiben vom 08.08.2022 
Eingang am 08. August 2022 
 
In dem Schreiben werden diverse Punkte angesprochen. 
 
Zunächst weist der BUND auf die Wichtigkeit der Festsetzung gegen den Klimawandel hin. 
 

 A Der BUND regt eine Überarbeitung der Teilgebiete hinsichtlich der 
Mindestgrundstücksgrößen und der Anzahl von zulässigen Wohneinheiten an. 

 A7 Es wird um eine Erläuterung zum Thema Bäume und der 
Abwägungsentscheidung als dem letzten Verfahrensschritt gebeten. Zudem werden 
die neu aufgenommen Verbotstatbestände begrüßt. 

 A8 Zur Erhaltung und Sicherung des heilklimatischen Status des Kurortes soll künftig 
auf Kohle und Heizöl als Energieträger verzichtet werden. Heizöl kann in 
Ausnahmefällen zugelassen werden. 

  A7/8.1 Es wird um eine Erläuterung gebeten, warum der 
Niedrigenergiehausstandard/ Passivhausstandard bzw. 30% erneuerbare Energien 
bei den Königsteiner Höfen festgesetzt werden konnte, in diesem Bebauungsplan 
aber nicht festgesetzt werden kann. Blockheizkraftwerke oder Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen dürfen nur in geschlossenen Räumen innerhalb der 
Wohngebäude aufgestellt werden. 

 A9 Es wird gebeten, ein Hinweis unter Teil C. zum Thema Technischer Lärmschutz 
aufzunehmen. Zudem wird gebeten, den geplanten Gehölzsaum als zweireihige 
Hecke festzusetzen. 

 B1 Es wird um eine Erläuterung zum Thema Dachterrassen und Dachbegrünung 
gebeten. Die Dacheindeckung soll künftig in helleren Farbtönen wie rot oder grau 
zulässig sein. Reflektierende oder glänzende Materialien sind auszuschließen. Es 
wird um eine spezifischere Festsetzung zum Thema Sonnenenergie gebeten. 

 B3 Es wird ein Fallbeispiel zum Thema Abgrabungen, Stützmauern und 
Aufschüttungen erläutert.  

 Albedo Es wird eine Erläuterung zum Thema Albedo-Wert gegeben. 

 NEU Gestaltung von befestigten Flächen Es wird eine Festsetzung für helle 
Beläge vorgeschlagen. 

 B7 Es wird gebeten, die Festsetzung der Fassadenbegrünung auch auf Stützmauern 
auszuweiten. 

 Einleitung von Niederschlagswasser in den Mühlbach Es wird erneut um eine 
Prüfung des Themas erbeten. 

 C16 Es wird um eine Überarbeitung der Vogelschlagfestsetzung gebeten. 

 C17 Es wird um eine Erläuterung zum Thema Be- und Entwässerung gebeten. 

 Begründung 

 2.2.1 Es wird um eine Ergänzung des Textes zum Thema Verkehrsbelastung 
gebeten. 

 2.2.2 Der BUND bittet die um Klarstellung bei Thema Umgang mit Innenentwicklung. 

 Anmerkung zum Biotop- und Artenschutzbericht Der BUND bittet um Einhaltung 
des HWG hinsichtlich des Hochwasserschutzes 

 
Zu Einzelheiten verweisen wir auf das Schreiben als Anlage. 
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Beschlussvorschlag/Beschluss 

 
Punkt A der Textfestsetzung: 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Da das komplette Planungskonzept überarbeitet wurde, wurden in diesem Zuge auch 
Baufenster, die Geschossigkeit, die Trauf- und Firsthöhen, die überbaubare Grundfläche 
und die Verhältniszahl von Wohneinheiten zu Grundstücksgrößen angepasst. 
 
Punkt A 7 der Textfestsetzung: 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
 
Die städtischen Satzungen gelten immer subsidiär zum Bebauungsplan. Wenn im 
Bebauungsplan keine anderen Festsetzungen getroffen werden, gilt automatisch die 
jeweilige Satzung, sollten im Bebauungsplan abweichende Festsetzungen getroffen worden 
sein, gilt der Bebauungsplan. Da das Thema mit den Satzungen aber immer mal wieder 
angefragt wird, wird unter E: ein Hinweis aufgenommen, dass die Satzungen unterstützend 
gelten. 
 
Das der Anregung aus der letzten Offenlage nicht gefolgt wurde, bezog sich auf eine höhere 
Anzahl an festgesetzten Bäumen. Nach Absprache mit der Umweltbeauftragten der Stadt 
Königstein im Taunus wurden insgesamt drei Bäume nicht mehr zum Erhalt festgesetzt, da 
sie auf Grund Ihres Standorts nicht zukunftsfähig waren. Die drei Bäume stehen weiter unter 
dem Schutz der Baumschutzsatzung und dürfen nicht einfach gefällt werden. Bei einer 
Fällung würden dann auch die Nachpflanzungsgebote der Baumschutzsatzung gelten. 
 
Der Verbotstatbestand zu Geovlies und Kunstrasen wird unter B5 aufgenommen. Der Punkt 
mit dem Geovlies wurde verschoben, da er im vorherigen Entwurf tatsächlich unter dem 
falschen Punkt stand. 
 
Punkt A8 der Textfestsetzung 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
 
Das Verbot von Heizöl als Energieerzeuger wird verboten und nur in Ausnahmefällen 
zugelassen. 
 
Punkt A7/8 der Textfestsetzung 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
 
Die Grundlagen für Königsteiner Höfe wurden mit einem Vorhaben- und Erschließungsplan 
geschaffen. Diese werden immer von einem Durchführungsvertrag begleitet. Die 
Vereinbarungen in diesem Vertrag müssen für beide Seiten sinnvoll sein, aber keine 
Grundlage im BauGB oder anderen baurechtlich relevanten Gesetzen haben (So wurde 
z.B.: auch vereinbart, dass die Platten vorm HdB aufgenommen werden sollen und 
zwischengelagert werden müssen. Auch dies kann nicht in einem Bebauungsplan 
festgesetzt werden). Der vorliegende Entwurf des Bebauungsplanen F 16A ist ein 
Angebotsbebauungsplan. Da es aktuell noch keine Rechtsgrundlage gibt, die eine 
Festsetzung von Passivhäusern ermöglicht, kann diese Festsetzung noch nicht getroffen 
werden. 
 
In Beispielen anderer Städte, die das fordern, sind ebenfalls Verträge geschlossen worden 
(z.B.: Kaufverträge). 
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Unter A9 wurde aber ein Passus zum Thema erneuerbaren Energien aufgenommen. 
 
Ebenfalls unter Punkt A9 wird aufgenommen, dass bei der Aufstellung Luft-Wasser-
Wärmepumpen die TA-Lärm zu beachten ist. 
Punkt A 9 der Textfestsetzung: 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
 
Der Gehölzsaum am Bach wird, in Absprache mit dem Gutachter, als zweireihige Hecke 
festgesetzt. 
 
Die private Grünfläche wird auf 10 m breite reduziert. So kann eine weitere sinnvolle 
Pufferzone zwischen Bach und Bebauung geschaffen werden, die Einschränkung der 
Eigentümer wird im Vergleich zu vorher aber minimiert und zugleich die Akzeptanz zu dieser 
Festsetzung größer. Dieser Schritt wurde vorher mit der Unteren Naturschutzbehörde 
geklärt. 
 
Punkt B1 der Textfestsetzung 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
 
Dachterrassen auf II-geschossigen hohen Gebäuden waren unzulässig, da auf diesen 
Gebäuden keine Flachdächer zulässig waren. Flachdächer waren nur auf eingeschossigen 
Gebäudeteilen der Hauptanlage, auf untergeordneten eingeschossigen Nebenanlagen und 
auf eingeschossigen Garagen und Carports bis zu einer Grundfläche von 50 m² zulässig. 
Auf diesen Baukörpern sind auch Dachterrassen zulässig, sollten keine anderweitigen 
Vorgaben (HBO o.ä.) entgegenstehen. Die Festsetzung wurde im vorliegenden Entwurf 
überarbeitet und Flachdächer zugelassen. 
 
B1 wird um die hellen Farbtöne ergänzt. 
 
Der Passus zu Photovoltaik-Anlagen wird vereinfacht und an die Standardformulierung 
angepasst. Eine Festsetzung, die einen Errichtungszwang vorsieht, ist gesetzlich weiterhin 
noch nicht möglich. 
 
Punkt B3 der Textfestsetzung 
 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
 
Die Formulierung bleibt so bestehen, da wir hier bereits gute Erfahrungen sammeln 
konnten. Die Formulierung wurde lediglich an die Standardformulierung angepasst. 
 
Albedo 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Abwägungsbegründung bleibt dennoch 
bestehen. 
 
Gestaltung von befestigten Flächen 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Eine entsprechende Festsetzung wird unter B4 aufgenommen. 
 
Punkt B7 der Textfestsetzung 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
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Es wird ein Hinweis unter B 7 aufgenommen, wonach nicht begrünte Fassaden in hellen 
Farben anzulegen sind. Die Wandfläche von welcher ab begrünt werden muss, wird auf 25 
m² heraufgesetzt. Dies entspricht den zulässigen Ansichtsflächen von Garagenwänden und 
entspricht somit besser den Vorgaben der HBO. 
 
Einleitung von Niederschlagswasser in den Mühlbach 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
In Absprache mit der Gewässerunterhaltungspflichtigen und der Unteren Wasserbehörde, 
wird ein entsprechender Hinweis unter B 7 und unter Punkt 3.6.1 der Begründung 
aufgenommen. 
 
Vogelschutz 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Die Festsetzung B 6 und der Punkt 3.8 der Begründung werden entsprechend angepasst. 
 
Punkt D13 der Textfestsetzung 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Der Hinweis D 13 und der Passus 2.2.2 werden zum Thema Entwässerung ergänzt. 
 
Punkt 2.2.1 der Begründung 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Der Passus wird um die Aussage Verkehrsbelastung ergänzt. Hierzu wurde das Büro IMB-
Plan um eine Stellungnahme gebeten. 
 
Punkt 2.2.2 der Begründung 
 
Der Anregung wird gefolgt. 
 
Die Aussagen des Entwicklungskonzeptes wurden entsprechend angepasst, da teilweise 
die Potenziale bereits ausgeschöpft wurden. 
 
Da das komplette Planungskonzept überarbeitet wurde, wurden in diesem Zuge auch 
Baufenster, die Geschossigkeit, die Trauf- und Firsthöhen, die überbaubare Grundfläche 
und die Verhältniszahl von Wohneinheiten zu Grundstücksgrößen angepasst und somit die 
Dichtewerte, gebietsverträglich, erhöht. 
 
Anmerkung zum Biotop 
 
Der Anregung wird teilweise gefolgt. 
 
Die Festsetzung A10 wird um die Vorgabe der zweireihigen Hecke ergänzt. 
 
Die Einhaltung des HWG obliegt der Gewässerunterhaltungspflichtigen, in diesem Fall dem 
Magistrat der Stadt Königstein. Es ist kein Thema für die Bauleitplanung. 
 

  








































